
 

Allgemeine Bestimmungen für das Angeln am 

Vereinsgewässer des „ASV Pose 69“ e.V. Westerrönfeld!!! 

1. Es darf nur mit 2 Hand- oder Grundangeln mit je einem Haken geangelt werden. Drillinge 

in entsprechender Größe dürfen nur für das Angeln auf Hecht benutzt werden! 

2. Gefangen und mitgenommen werden dürfen nur 3 „Edelfische“ pro Tag (24 Stunden bei 

Ansitz über Nacht). 

(Karpfen, Forelle, Schleie, Aale) 

hiervon nur 1 Karpfen, Mindestmaß 40 cm. 

Das Mindestmaß für Aal beträgt 45 cm 

3. Die Übertragung des Erlaubnisscheines auf eine andere Person ist nicht erlaubt. 

4. Der Inhaber dieses Erlaubnisscheines ist berechtigt, jeden Angler am Vereinsgewässer 

zu kontrollieren. 

5. Beim Verlassen des Angelplatzes sind die Angeln aus dem Wasser zu nehmen. 

6. Bei Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmungen und Auflagen kann die Erlaubnis 

entzogen werden. 

Bestimmungen über das Verhalten am Gewässer. 

1. Das Angeln ist ganzjährig erlaubt. Eisangeln ist jedoch verboten. 

2. Einschränkungen bei Besatzmaßnahmen vor Veranstaltungen bleiben vorbehalten. 

3. Erlaubnisschein sowie Unterfangkescher, Betäubungsschläger und Messer zum 

waidgerechten Töten sind am Angelplatz verpflichtend. 

4. Geangelt werden darf nur vom Land aus und den hierfür vorgesehenen Angelplätzen. 

5. Das Betreten des Seegrundstückes hat nur durch die Pforte zu erfolgen. 

Die Pforte ist nach Verlassen des Geländes wieder zu verschließen. 

6. Fahrzeuge jeglicher Art sind auf den dafür vorgesehenen Platz abzustellen. Eine Haftung 

von Schäden am Fahrzeug durch den Verein ist ausgeschlossen. Das Abstellen erfolgt 

auf eigene Gefahr. 

7. Das Befahren der Ufer und Böschungen ist VERBOTEN. 

8. Der Angelplatz sowie das Gelände sollten sauber, natur- und umweltfreundlich verlassen 

werden. 

9. Graskarpfen sind schonend zurückzusetzen. 

10. Das Anfüttern ist grundsätzlich VERBOTEN. 

11. Die tägliche Angelzeit ist nicht beschränkt. 

12. Für Gäste wird keine Haftung bei Unfällen oder Schäden jeglicher Art übernommen. 

Das Betreten des Geländes erfolgt auf EIGENE GEFAHR. 

 

 

 

 

gez. der Vorsitzende 


